
 

 

—— 

 
Die nächste Sitzung des 
 
Wissenschaftsausschusses 
 
findet statt am 
 
Dienstag, dem 14. Dezember 2021, um 17:00 Uhr 
 
im Rahmen einer Videokonferenz mit Livestream. 
 
 
Die Ausschusssitzung wird gemäß § 57a in Verbindung mit § 56 Absatz 1 Satz 4 der 
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft als Videokonferenz mit Livestream 
stattfinden, abrufbar unter folgendem Link:  
 
https://www.hamburgische-buergerschaft.de/ausschuesse-live/ 
 
 
nachrichtlich: An die Mitglieder und ständigen Vertreterinnen und Vertreter des 
Gesundheitsausschusses zu TOP 1 
 
Der Vorsitzende des Ausschusses, Dr. Sven Tode (SPD), bittet die Mitglieder sowie ständigen 
Vertreterinnen und Vertreter, an dieser Sitzung teilzunehmen. 
 

Tagesordnung: 

1.  
 

„Stand und Perspektive der Pflegesituation am Universitätsklinikum 
Eppendorf (UKE)“ 

(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der 
Hamburgischen Bürgerschaft) 
 

2.  Drs. 22/5272 Bürgerschaftliches Ersuchen vom 24. Februar 2021:  
„Bericht des Wissenschaftsausschusses über die Drucksachen 22/1434: 
Nachqualifizierung für Psychologiestudierende und -absolventinnen und 
-absolventen an der Universität Hamburg ermöglichen sowie 22/1441: 
ALLEN angehenden Psychotherapeuten/-innen eine Perspektive 
geben!“ – Drs. 22/3092 
(Unterrichtung durch die Präsidentin) 
hier: Sachstandsbericht des Senats 
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3.  
 

Verschiedenes 

  
 

 
Hinweis: Die Sitzungsdauer wird voraussichtlich 2 Stunden betragen. 

 
Für die Teilnahme an einer Videokonferenz sind mindestens eine Kamera und ein 
Mikrofon als Eingabegeräte sowie ein Bildschirm und ein Lautsprecher oder Kopfhörer 
als Ausgabegeräte erforderlich.  
 
Den Teilnehmenden wird der Link zur Anmeldung für die Videokonferenz rechtzeitig vor 
dem Sitzungstermin per Mail zugeleitet.  

 
Beratungen in Verschwiegenheit sind nicht möglich und Abstimmungen erfolgen als 
namentliche Abstimmungen in entsprechender Anwendung des § 36 Absatz 2 GO. 

 


